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17. Änderung des Flächennutzungsplans 
Gemeinde Veitshöchheim, Landkreis Würzburg 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit dem Vorentwurf sollen Grünflächen in Verkehrsflächen und Flächen einer bestehenden Gärtnerei 

in Grün- und Wohnbauflächen umgewandelt werden. Dabei liegt der Geltungsbereich der ca. 1,65 ha 

umfassenden Planung im festgesetzten Überschwemmungsgebiet (vgl. Texturkarte 3 zur Karte 2 

„Siedlung und Versorgung“ als Anhang zur Anlage § 1 der Fünften Verordnung zur Änderung des 

Regionalplans der Region Würzburg (RP2) Abschnitt B XI 5 „Abflussregelung“, In-Kraft: 15.04.2008). 

Nach B I 3.1.3 des Regionalplans der Region Würzburg sollen u. a. und insb. in den Tälern des Mains 

die Überschwemmungsgebiete auch innerhalb der Siedlungseinheiten als Freiflächen erhalten bzw. 

nach Möglichkeit wieder in Freiflächen umgewandelt werden. Der Zugang zu ihnen soll gewährleistet 

und ihre Nutzung für die Erholung ermöglicht werden. Nach Möglichkeit sollen die Uferbereiche in 

einem naturnahen Zustand erhalten oder entsprechend regeneriert werden. 

Nach dem Grundsatz 7.2.5 des Landesentwicklungsprogramms sollen die Risiken durch Hochwasser 

soweit als möglich verringert werden, u. a. indem die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der 

Landschaft erhalten und verbessert, Rückhalteräume an Gewässern freigehalten sowie Siedlungen 

vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden. 
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Insofern bestehen aus regionalplanerischer Sicht dann keine Einwände gegen die Planung, wenn auch 

die Wasserwirtschaftsbehörden diesbezüglich der Planung zustimmen. Aus unserer Sicht sollte dabei 

auch belegt werden, dass die Hochwasserrisiken durch den Flächenverlust nicht erhöht werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Sabine Sitter, Landrätin 

Verbandsvorsitzende 
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